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Landkreis Börde 
Der Landrat

Bekanntmachung der Sitzung des Kreisausschusses am 15.04.2020
Die nächste ordentliche Sitzung des Kreisausschusses findet am Mittwoch, den 
15.04.2020, um 16:00 Uhr, im Sitzungssaal Börde I + II - (E0-300.1+2), Landkreis Börde, 
Verwaltungsgebäude, Bornsche Straße 2, 39340 Haldensleben statt.
Die Sitzung ist öffentlich. Angesichts der aktuellen Situation (Corona – Pandemie) wer-
den Besuchergruppen nicht zugelassen. Ich bitte Einzelpersonen, um Infektionsrisiken 
für sich und andere auszuschließen, möglichst davon abzusehen, persönlich zu erschei-
nen. Einwohnerfragen können vorab schriftlich eingereicht werden. Besucherinnen und 
Besucher müssen vor Betreten des Gebäudes ihre Identität (Name, Vorname, Anschrift, 
Erreichbarkeit) in einer Besucherliste eintragen und Fragen zu ihrem Ansteckungsrisiko 
beantworten. Dies dient einer möglichen Rekonstruktion von Infektionswegen.
Die Sitzung findet zu folgender Tagesordnung statt:
Öffentlicher Teil
1  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der anwe-

senden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit 
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3 Einwohnerfragestunde 
4  Feststellung der Niederschrift der Sitzung des Kreisausschusses vom 19.02.2020 - 

öffentlicher Teil 
5 Mitteilung des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten 
6 öffentliche Vorlagen 
6.1  Zuwendung des Landkreises Börde für Leaderprojekte im Jahr 2020 gemäß der 

Richtlinie „LEADER-Projektförderung“ 
7 Anfragen und Anregungen 
Nichtöffentlicher Teil
8  Feststellung der Niederschrift der Sitzung des Kreisausschusses vom 19.02.2020 - 

nichtöffentlicher Teil 
9 nichtöffentliche Vorlagen 
9.1 Grundstücksangelegenheit  
9.2 Personalangelegenheit 
10 nichtöffentlich zu beratende Themen 
Öffentlicher Teil
11 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
12 Schließung der Sitzung
gez. Stichnoth
Landrat

Verbandsgemeinde Flechtingen
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Flechtingen für das Haushaltsjahr 2020.
Aufgrund des § 100 der Kommunalverfassung LSA vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA S. 
288), hat der Gemeinderat in der Sitzung am 18.02.2020 folgende Haushaltssatzung er-
lassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, 
wird
1. im Ergebnisplan mit dem    
 a) Gesamtbetrag der Erträge auf 13.533.100 EUR
 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 14.662.300 EUR
2. im Finanzplan mit dem    
 a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf  11.958.400 EUR
 b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 13.195.500 EUR
 c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  

Investitionstätigkeit auf 20.604.300 EUR
 d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  

Investitionstätigkeit auf 22.088.000 EUR
 d)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  

Finanzierungstätigkeit auf 12.756.600 EUR
 e)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  

Finanzierungstätigkeit auf 1.241.400 EUR

festgesetzt.    
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.756.600 Euro festgesetzt.

§ 3
Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4
Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 18.373.319 € 
festgesetzt. 
Davon Anteil Liquiditätssicherung zur Sicherung lfd. Haushalt i. H. v. 2.000.000 €
Davon Anteil Liquiditätssicherung zur Sicherung Vorfinanzierung Breitband i. H. v. 
16.373.319 €

§ 5
Gemäß § 99 Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz LSA i. V. m. § 22 Finanzausgleichsge-
setz LSA werden die Hebesätze für die Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 
2020 wie folgt festgesetzt:
a) 47,87 % auf die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und B
b) 47,87 % auf die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer
c) 47,87 % auf die Steuerkraftzahlen der Einkommenssteuer 
d) 47,87 % auf die Steuerkraftzahlen der Umsatzsteuer 
e) 47,87 % auf die Schlüsselzuweisungen 2019 .

§ 6
Gemäß § 16 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz LSA erhält die Verbandsgemeinde einen An-
teil der Investpauschale ihrer Mitgliedsgemeinden in Höhe von 80,76 %.     

§ 7
Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 103 KVG LSA 
gelten folgende Wertgrenzen:

1.  Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziff. 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 2 v. H. der 
ordentlichen Aufwendungen überschreitet.

2.  Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziff. 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder 
Mehrauszahlungen, wenn Sie im Einzelfall 1,5 v. H. des Ergebnisvolumens oder des 
Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.

3.  Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziff. 1 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht 
veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, wenn ihre voraus-
sichtliche Höhe 100.000 € beträgt.

4.  Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziff. 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung 
von Stellen ab 3 v. H. der im Stellenplan des lfd. Jahres ausgewiesenen Planstellen.  

§ 8
Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 
Abs. 4 KomHVO  wird in der Verbandsgemeinde Flechtingen für Investitionsmaßnah-
men auf 20.000 € festgelegt. 
Bei Investitionen unter der genannten Wertgrenze sind Einzahlungen und Auszahlungen 
zusammengefasst zu veranschlagen.
Verbandsgemeinde Flechtingen, den 18.02.2020

Verbandsgemeindebürgermeister   

Verbandsgemeinde Flechtingen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 der Verbandsgemeinde Flechtingen

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. Der Landkreis Börde hat mit Verfügung vom 02.04.2020, Aktenzeichen 
30.10.2.VbGFL.VbG2020HHS die Genehmigung bezüglich des in § 2 der Haushalts-
satzung festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 
12.756.600 € für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erteilt; für einen 
Teilbetrag von 8.312.998 € jedoch nur unter einer aufschiebenden Bedingung.  
Der Haushaltsplan liegt nach § 102 Abs. 2 KVG LSA 
im Zeitraum vom 20.04.2020 bis 08.05.2020
zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeinde Flechtingen, Bürgerbüro, Lindenplatz 11 - 
15 in 39345 Flechtingen zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Öffnungszeiten der Verbandsgemeinde Flechtingen:
Montag:   9.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag:   9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
Flechtingen, den 08.04.2020

i.V.    Jacobs 
Weiß
Verbandsgemeindebürgermeister 
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